
 

Stadt Leverkusen  Antrag Nr. 2020/3778 

Der Oberbürgermeister 
  

I/01-011-20-06-he 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
20.08.2020 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bauen und Planen   

31.08.2020 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk I   

07.09.2020 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk II   

08.09.2020 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk III   

10.09.2020 Beratung öffentlich 

Finanz- und Rechtsausschuss   28.09.2020 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   01.10.2020 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

"Lückenschluss" im Vergnügungsstättenkonzept 
- Antrag der CDU-Fraktion vom 14.07.2020 
- Stellungnahme der Verwaltung vom 20.08.2020 
  



- 2 - 

V/612-schd          20.08.2020 
Daniela Schön   

 6128 
 
 
 
01 
- über Frau Beigeordnete Deppe   gez. Deppe 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath gez. Richrath 
 
 
 
"Lückenschluss" im Vergnügungsstättenkonzept 
- Antrag der CDU-Fraktion vom 14.07.2020 
- Antrag Nr. 2020/3778 
 
1. Das Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Leverkusen findet ausschließlich Anwen-

dung auf Betriebe, die die Kriterien eines Wettbüros erfüllen. Wettannahmestellen 
dagegen sind planungsrechtlich/baurechtlich nicht als Vergnügungsstätten, sondern 
als reine Gewerbebetriebe einzuordnen. Eine Reglementierung der Zulässigkeit die-
ser Wettannahmestellen sieht das Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Leverkusen 
demnach in seiner jetzigen Form nicht vor. Auch eine Weiterentwicklung des Vergnü-
gungsstättenkonzeptes kann die vorhandenen Regelungslücken im Kontext „Wetten“ 
nicht schließen, da Wettannahmestellen in diesem Zusammenhang baurechtlich an-
ders zu bewerten sind. Eine umfassende Reglementierung von Wettannahmestellen 
kann ausschließlich über ein reguläres Konzessionierungsverfahren bei der Bezirks-
regierung erreicht werden. 
a. Die Abstandsregeln der im Antrag unter Punkt 1a. genannten Einrichtungen sind 

gesetzlich geregelt. Änderungen können ausschließlich vom Gesetzgeber vorge-
nommen werden. 

b. Es wird auf Punkt 1a. dieser Stellungnahme verwiesen. 
 

2. Wie bereits in Punkt 1 dieser Stellungnahme dargelegt, vermag eine Änderung des 
Vergnügungsstättenkonzeptes auf Grund der bau-/gewerberechtlichen Einordnung 
von Wettannahmestellen die vorhandene Regelungslücke im Kontext „Wetten“ nicht 
schließen. Eine konzessionsrechtliche Untersagung eines Betriebs seitens der Auf-
sichtsbehörde (Bezirksregierung) ist darüber hinaus aufgrund jahrelanger Verzöge-
rungen im Konzessionierungsverfahren derzeit nicht möglich (s. Stellungnahme des 
Oberbürgermeisters zur Thematik Wettannahmestellen).  

 
 Inwieweit es zu einer Zunahme von Wettannahmestellen in den Städten insge-

samt gekommen ist, kann auf Nachfrage beim Städtetag derzeit nicht abge-
schätzt werden. Dennoch wird das Thema im Verbund des Deutschen Städteta-
ges intensiv diskutiert und mögliche Lösungswege aufgezeigt.  
 

 Für detailliertere Ausführungen wird auf die Stellungnahme des Herrn Oberbür-
germeisters zur Thematik Wettannahmestellen sowie die Stellungnahme des Bü-
ros CIMA Beratung + Management GmbH vom 17.08.2020 verwiesen (s. Anla-
gen).  

 
Stadtplanung 



- 3 - 

Anlage 1 
 
Stellungnahme des Herrn Oberbürgermeisters  
zur Thematik Wettannahmestellen 
 
Empfänger:  

- Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter des Rates 
- Presseverteiler 

 
Die Einrichtung mehrerer Wettannahmestellen im Leverkusener Stadtgebiet hat eine 
kontroverse Kommunikation sowohl in den Medien als auch unter den politischen Ver-
tretern ausgelöst. Insbesondere die Berichterstattung über die Eröffnung der Wettan-
nahmestelle am Friedrich-Ebert-Platz in Wiesdorf hat diese Debatte aktuell erneut aus-
gelöst.  
 
Das Verfahren zur Eröffnung einer Wettannahmestelle umfasst mehrere zu beteiligende 
Behörden. Neben der kommunalen Bauaufsicht und dem kommunalen Rechtsamt ist 
auch die Bezirksregierung einzubinden. Denn die Veranstaltung, Durchführung und 
Vermittlung von Sportwetten bedarf grundsätzlich einer Erlaubnis, da es sich um 
Glücksspiel im Sinne des Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV) handelt. Die zuständige 
Erlaubnisbehörde für Leverkusen ist die Bezirksregierung Köln.  
 
Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis kann nur von einem Konzessionsnehmer ge-
stellt und nur diesem erteilt werden. Derzeit ist es jedoch aufgrund jahrelanger Verzöge-
rungen im Konzessionierungsverfahren noch nicht möglich, eine Erlaubnis nach GlüStV 
von der Bezirksregierung zu erhalten (ein erforderliches Konzessionierungsverfahren, 
welches für das gesamte Bundesgebiet gelten soll, läuft aktuell beim Land Hessen). Da 
die Veranstalter von Sportwetten aber aufgrund des verzögerten Konzessionierungsver-
fahrens faktisch keine Erlaubnis erhalten können, ist auch seitens der Aufsichtsbehör-
den eine Untersagung nicht möglich (siehe dazu das Urteil des Oberverwaltungsgerich-
tes (OVG) Nordrhein-Westfalen vom 23.01.2017, Aktenzeichen: 4 A 3244/06). Damit 
kann bis auf Weiteres eine konzessionsrechtliche Untersagung des tatsächlichen Be-
triebes seitens der Aufsichtsbehörde (Bezirksregierung) nicht erfolgen. Derzeit bedarf es 
daher lediglich einer gewerberechtlichen Anzeige bei der zuständigen Gewerbestelle, 
um etwa eine Wettannahmestelle wie die in Wiesdorf zu betreiben (da im Konzessions-
recht keine Differenzierung bei Wettvermittlungsstellen vorgenommen wird, sind die Be-
griffe Wettvermittlungsstelle und Wettannahmestelle hier synonym zu verwenden). Die 
Betreiber solcher Wettannahmestellen tragen jedoch das Risiko, dass ihnen nach Ab-
schluss des vorgenannten Konzessionierungsverfahrens (Hessen) keine konzessions-
rechtliche Erlaubnis erteilt wird und sie ihre Geschäfte in der Folge schließen müssen.  
 
Da eine konzessionsrechtliche Untersagung, welche auch die Überprüfung des Ab-
standsgebots von Wettvermittlungsstellen untereinander oder zu öffentlichen Schulen 
und öffentlichen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe umfasst, derzeit nicht mög-
lich ist, kann eine Untersagung der Einrichtung einer Wettvermittlungsstelle und damit 
eine Begrenzung der Anzahl dieser Lokalitäten grundsätzlich nur über das Planungs- 
und Baurecht erfolgen. Hierfür ist dann eine baurechtliche Prüfung und Bewertung der 
Einrichtung entweder als Wettbüro (Vergnügungsstätte) oder als Wettannahmestelle 
vorzunehmen. Während eine Wettannahmestelle von der baulichen Ausstattung her 
einer gewöhnlichen Lotto-Annahmestelle entspricht, zeichnet das Wettbüro als Vergnü-
gungsstätte insbesondere ein dauerhafter Verweilcharakter aus. Die wesentlichen Punk-
te, die aus der Betriebsbeschreibung des Antragstellers hervorgehen müssen, damit 
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eine Einrichtung nicht als Wettbüro und damit nicht als Vergnügungsstätte einzuordnen 
ist, sind: 
- kein Angebot von Live-Wetten 
- keine Übertragung von Live-Quoten 
- kein Ausschank von Getränken bzw. keine Ausgabe von Speisen 
- keine Live-Übertragung von Sportereignissen 
- keine Ausstattung mit Möblierung, die auf ein längeres Verweilen ausgelegt ist 
 
Der Fachbereich Bauaufsicht muss über den Antrag entscheiden, wie er vom Antrag-
steller formuliert und in den Bauvorlagen dargestellt wird. Die Baugenehmigung ist zu 
erteilen, wenn keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen – und bei vorlie-
gendem Sachverhalt tatsächlich keine Anzeichen vorhanden sind, dass doch ein Wett-
büro eingerichtet werden soll. Die bloße Annahme, dass der Bauherr die Nutzung an-
ders ausführt als genehmigt, kann nicht als Ablehnungsvoraussetzung dienen. Ob der 
Bauherr die Baugenehmigung ordnungsgemäß umgesetzt hat, wird im Rahmen der 
Schlussabnahme geprüft. Die Wettannahmestelle am Friedrich-Ebert-Platz wird in unre-
gelmäßigen Abständen auch weiterhin von der Bauaufsicht und dem Kommunalen Ord-
nungsdienst (KOD) aufgesucht, damit Veränderungen gegenüber der Betriebsbeschrei-
bung auch gerichtsfest festgestellt werden können. Bei Verstößen gegenüber der Bau-
genehmigung werden entsprechende ordnungsbehördliche Verfahren eingeleitet. Wer-
den nunmehr im Vergleich zur Schlussabnahme durch die Bauaufsicht veränderte bauli-
che Maßnahmen festgestellt, wird die Verwaltung den Betreiber auffordern, die über die 
Betriebsbeschreibung hinausgehenden Maßnahmen zurückzunehmen.  
 
Im Rahmen der rechtlich zulässigen Handlungsmöglichkeiten wurden dem Betreiber der 
Wettvermittlungsstelle am Friedrich-Ebert-Platz nach den bisher erfolgten Kontrollen vor 
Ort und den hieraus gewonnenen Erkenntnissen bestimmte Auflagen für den Weiterbe-
trieb auferlegt. Dazu gehören die Entfernung/Unkenntlichmachung der Schriftzüge zur 
Bewerbung von Live-Wetten sowie die Entfernung von Tischen und Stühlen, die als 
Möblierung den Verweilcharakter verstärkt haben. Es geht hierbei um die Rücknahme 
baulicher Gestaltungselemente, die statt der genehmigten Wettannahmestelle ein mög-
liches Wettbüro – und damit eine Vergnügungsstätte – indizieren könnten. Eine kom-
plette Stilllegung des Betriebes und Entziehung der Betriebserlaubnis ist aufgrund der 
rechtmäßig erteilten gewerberechtlichen Genehmigung allerdings nicht möglich. 
 
Das im Jahr 2018 vom Rat der Stadt mit großer Mehrheit beschlossene Vergnügungs-
stättenkonzept für Leverkusen findet – trotz der dahinterstehenden Intention – keine 
Anwendung auf Wettannahmestellen, da es sich hierbei um keine Vergnügungsstätten 
im rechtlichen Sinne handelt. Auch künftige Anpassungen und Verschärfungen an dem 
Konzept, welches die Einrichtung von Vergnügungsstätten reglementiert, werden die 
Situation mit den Wettannahmestellen nicht lösen, da diese baurechtlich anders zu be-
werten sind. Trotz intensiver verwaltungsinterner Prüfung mehrerer Dezernate und 
Fachbereiche konnte hier kein anderes Ergebnis festgestellt werden. Eine umfassende 
Reglementierung auch von Wettannahmestellen kann künftig nur über ein reguläres 
Konzessionierungsverfahren erreicht werden. 
 
In die bisherigen Genehmigungsverfahren war der Fachbereich des Oberbürgermeis-
ters, wie auch bei anderen Genehmigungsverfahren, die auf operativer Ebene in den 
zuständigen Fachbereichen durchgeführt werden, nicht involviert. Bei der Erteilung der 
Genehmigung haben sich die zuständigen Stellen an die geltenden rechtlichen Bestim-
mungen gehalten. Ein fehlerhaftes Verwaltungsverfahren oder eine unzulässige Ent-
scheidungsfindung ist aus Sicht der Verwaltung nicht zu erkennen. Künftige bei der 
Stadtverwaltung eingehende Anträge auf Genehmigung einer Wettannahmestelle (Bau-
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antrag, Antrag auf Nutzungsänderung) werden Herrn Oberbürgermeister Richrath bei 
Eingang bzw. Antragstellung zur Kenntnis vorgelegt und anschließend in Abstimmung 
mit Dezernat II – Finanzen, Recht und Ordnung und dem dort angesiedelten Rechtsamt 
sowie mit Dezernat V – Planen und Bauen und dem dort angesiedelten Fachbereich 
Bauaufsicht geprüft und beschieden. Sofern es im Einzelfall gegebenenfalls doch recht-
liche Möglichkeiten gibt, den Betrieb einer solchen Einrichtung im Vorfeld zu untersa-
gen, werden diese konsequent genutzt. 
 
Bei dieser Thematik handelt es sich um einen sehr komplexen rechtlichen Sachverhalt. 
Dieser betrifft nicht nur die Stadt Leverkusen, sondern sämtliche Kommunen. Daher 
wird das Thema auch im Verbund des Deutschen Städtetages diskutiert. Und die 
Rechtsabteilung der Bezirksregierung Köln befindet sich weiterhin in einer umfangrei-
chen Prüfung der Thematik, um mögliche Lösungen für die juristische Problemlage zu 
finden. Um die Genehmigung solcher Wettvermittlungsstellen schnellstmöglich wieder 
an die flächendeckende Erteilung von Konzessionen zu binden und damit auch die be-
stehenden rechtlichen Vorgaben zur Konzessionserteilung nutzen zu können, arbeitet 
das Land Hessen, wie oben bereits erwähnt, derzeit an einer für alle Bundesländer gel-
tenden Lösung. Das Verfahren bleibt abzuwarten.  
 
Aus Sicht der vor Ort zuständigen Kommunalbehörden ist es zwingend erforderlich, 
wirksame Rechtsinstrumente zu haben, die die Begrenzung und gegebenenfalls Unter-
sagung solcher Einrichtungen ermöglichen.    
 
 
Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke in Verbindung mit Recht und Ordnung 
und Bauaufsicht 
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